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chen Sektor noch en unbewmmanen un
techtsanwalt kann sich in jeglche Matene

ber ein ahlid
ten

nell einarbei-

n ndmdderich hakten? Hert Bauer hat bereits ungst im Handes vergleichbarer Weise ben amobAktonen ghd
hrer Sicht noch einmal kurz und prazse zusammentassen
und dann auch aus Sichtvon Herm Kebebewenen

eodnaia idekomnsknVn me noamokAomdedand

begründung ab

beitsrecht insaesamt tür mehr Rechtssicherheit sorgt. Soben hat
chiebt m. E. die geltende AGB-Kontrolle nber daZeh
naus. Unangemessene Regelungen sollten geltungserhaten
eduziert werden. Ein weneres Beispielist das WiderspuchsV. Fazi
echtnach$ 613a BGB. Hier wird es hochste Zeit.2.Beine
echsmonatge Ausschlusstnst emnzutugen Aberauch imkolSchunder Lieber Hen Bauer, lieber Her Klebe, lassen S
eine Fristenres lung für die Interessenausgleichsverhandlun
en, ochlieblich sollte der ausuternden Arbeitskamptrecht

Sicht ziehen:

prechung des BAG entgegengetreten werden. Und imV
mussteklaroestelltwerden,dass Sozialplantarifverträge

Bauer: Der Koalitionsvertrag bietet in arbeitsrechtlicher Hin

nicht erstreikbar sind. Außerdem gehoren sympathiestreik
sicht wenig Neues. Die Kritik von Seiten der Gewerkscha

und „Flashmob"(Blitz-Pöbel-Aktionen gesetzlich verborn
an Schwarz-Gelb kann ich kaum nachvollziehen. Die Gelb
eite hat sich kaum durchgesetzt. Und was die Schwam
eite anbelangt, so schimmert dort „Rot“ durch. Die CDUebe: Zunachst eine Antwort auf Herm Bauen Bei diesemCSUisterfolgreich „sozialdemokratisien" worden

ea HeVennkomndhaasitzen. Die fehlende geltungserhaltene Reduktion soleermo
den, dass die Arbeitgeberseite mit dem Kleingedruckten
ohne jedes Risiko an das noch Zulassige herangehen kann

ür die Leiharbeit. Diese ist inzwischen völlig aus dem Ruder

lier haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein beson
elauten, Ich befürchte, dass mit dem Ende der Krise syste

deres Schutzbedürfnis, was auch mit der Beseingung der
matisch Stammarbeitsplätze in Unternehmen durch Leih

Bereichsausnahme bestätigt wird. Ich sehe hier also ebenso
arbeit ersetzt werden, Mögliche Gegenmaßnahmen und

wenig Anderungsbedarf wie beim Widerspruchsrecht nach
613a BGB. Die Rechtsprechung zur Verwirkung und zum

der Leihe, eine Wiedereinführung des Synchronisationsver

Rechtsmissbrauch schützt den Arbeitgeber ausreichend. Eine
bots, eine Berücksichtigung der Leiharbeitnehmer bei den

ristenregelung für die Interessenausgleichsverhandlungen
chwellenwertendesBetriebsverfassungsgesetzesLeih

halte ich ebenfalls für überflüssig. Erklart eine Sene do
arbeitmehmer machen dem Betriebsrat extrem viel Arbeit

Scheitern, dann steht das Scheitern fest
ind im Hinblick auf eine Equal-Pay/Equal-Treatment-Rege
ung, jedenfalls nach einer Einarbeitungszeit, abzielen. An
onsten bin troh, dass in diesem Teil des Koalitionsvertragsansonten Aus s12 BenVGergibtsich dass auch Tantwengehend de Vemunt geseg haWromonwenmg

rstrekoar sen solen, leuchiet mr überhaupt mcht en. Esschlcblch deolognchbegrundee Geteeenonmon au
woneauchschrichnchtibemachen wemtheetng e wkane mamene zu knsenmewahwmche Streikverbote, wie sie, Herr Bauer für Sympathiestreiksben bzw. zuverlängem
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Die Zukuntt der Kollektivautonomie in Europa
7. Gottinger Forum zum Arbeitsrecht am 19. Juni 2009

Am 19. 6. 2009and inder geschichtsträchtgen PaulinrkirGottingen. Auchwenn oder gerade weil das Aheirrechrak
hedas ueoe Gomngertom zum Arbeitiecht das dieseRechngeoct nch den Begrmeunwn ooman
DendkolemvmonomenEupa mn Poso Dr Er smammunnenn

ema gewint hne mi mehr a8 150 Teinchmem aderGechchede Rechausmachnege mpemsanWissenschaft und Praxis statt. Veranstalter waren wie schon
gen Gomnger Forum verbundene Feier des füntzigiahngenn den vergangenen anren der Verein zur Förderung derBeschens des Instius fur Arbenreoerdes unmgnanenArbeitsrechtsvergleichung und des internationalen Arbeits- mutat in diesem Fach an der Georg-August-Universtatchse, sowe das Instut fr Arbeisrecht der UnverstitGomngen Begomen hat dese Betandekeemm demen
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otessor Dr Dres, b.e. Franz GamillLiteratur zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sowie auf seineiktor des Insttusher mt dem Symposıum zugleich anlässlich sei-Ausführungen zur Kritik am Maßstab nationaler dogmati
. Geburtstages gechrt wurde, Sein wissenschaftlichesscher Kategorien. Auf die ebenfalls von Dieterich geaußerte

le von Se
Wirken wut und von Otto untermauerte Befürchtung, durch die Kontrolle

2t.). Er war es, der dem Institut von Anfangder Streikziele werde eine Tarifzensur eingeführt, bemerkte
ragung verlieh, die es bis heuteder Redner, dass keine Angemessenheitskontrolle, sondernn seine intemationaleass sch das desahrgc Thema nahdos in dienur dasob" de Abemenmerchumes kontolien werderhat, so

Monge Indnon fuge Nach GmiwonendePrindensole Proiesor Dr Dre he Hort Konen und Professor
mpotssor Dr Kurt von Higura, dieua die enge ZusamDr Dres, b.e. Rolf Birk bemangehten die im Viking Untei
nenarbeit des Instituts und insbesondere des chemaligen
itdrcktors Protessor Dr Hansjörg Otto mit der Univer

vorgenommene Delegation an die mitgliedstaatlichen Ge
richte vor dem Hintergrund des Anwendungsvorrangs des Ge

ttverwaltung unterstrichen, war es Professor Dr Thomasmeinschaftsrechts alszuweitgehend, weildieseinenuneinheit
m Dameitz, Richter am Gerichtshof der Europäischen Ge-lichen europaischen Grundrechtsstandard implizieren würde

haften, der den fachlichen Teil des Tages eröffnetemeinsc
Von Danwitz konzedierte den Kritikern, dass ihre Schlusstol-

ortraga seinem V Grundfreiheiten und Kollektivautono gerung richtig sei–es gäbe keinen einheitlichen Grundrechts
und verwies zum bes-

mi
me sich von Damwitz mit der Kritik an den Urteilenrechtsschutz aut europäischer Ebene

king (NZA 2008, 124), Laval (NZA 2008,159) und Rüf
eren Verständnis dieser Feststellung auf die Omega-Entschei

ent (NZA 2008, 537) auseinander. Diese Urteile seien ins
dung, welche bei einem einheitlichen Grundrechtsverständnis
anders hätte ausfallen müssen. Auf die von Professor Dr. Ro-

sondere in Deutschland autoreite Ablehnung gestoben, anben Rebnabn vorgebrachte Kntk am Begründungsstil des
da pu en somkes Stmktudehm der EproklamenpaGhnenenDami mdem Hnwemdasessch
dersogar die institutionelle Legitimation des EuGH offen in
Zweifel gezogen worden sei. Von Danmwitz betonte in diesem

schwer sei, allen Anforderungen gerechtzu werden

Zusammenhang zunächst, dass gerade der EuGH auf eineNach der Mittagspause eröffnete Professor Dr Rüdiger
kademische Infragestellung angewiesen sei, Als problema-Krause (Direktor des Instituts für Arbeitsrecht der Univer
tise am deutschen Literaturecho empfand er aber den An-sität Göttingen) den zweiten Teil der Veranstaltung. Er hob

lie genannten Urteile anhand von nationalen dogmati-die besondere Bedeutung der Rechtsvergleichung im Arbeits
mkaegonen zu krtsieren. Mankönne ein Unteil wederrecht hervor, die es u.a, ermoglche, Regelungen ins Kalku

prae hlich noch gedanklich an die Rechtsdogmatiken der ver-zu ziehen, welche den Lackmustest der Praxistauglichkeit
hedenen Mitgliedstaaten anpassen. Anschließend stellteandernorts bereits bestanden haben. Im Ausgangspunkt
on Dameitz den ersten Leitsatz des EuGH zum Verhältnisstellte er fest, dass alle europäischen Staaten Kollektivver
er Niederlassungsfreiheit zu kollektiven Maßnahmen austräge kennen würden, es jedoch große Unterschiede zwischen
dem Viking-Urteil sowie die aus seiner Sicht überzeugendeden einzelnen rechtlichen und tatsächlichen Strukturen gäbe
Argumentation des Gerichts vor. Von Danmwitz reagierte aufAls Vergleichsparameter arbeitete Krause den Kreis der zum
T, geäußerte Kritik, es sei versäumt worden, eine Konzep-Vertragsabschluss Befugten, die rechtliche Wirkung der Ver
on der Drittwirkung der Grundrechte herauszuarbeiten, in-träge, ihren personellen Anwendungsbereich sowie die Ins-
mer antühne. dass der EuGH sich nichtvorschnell an einetrumente ihrer Durchsetzung und schließlich die Auflösung

nationale Rechtsdogmatik anlehnen könne und die Rechts-von Tarifkollisionenheraus. Diedaran anschließenden
ntwicklung offen lassen müsse. Ferner unterstrich er dieWorte zur notwendigen Auswahl aus den europäischen Staa
esondere praktsche Bedeutung, welchederVerhältnis-ten leiteten direkt zu den folgenden Referaten über
mäßigkeitskontrolle zukomme. So habe der Gerichtshof in Professor Dr. Martine Le Friant (Universität Avignon) stellte
der Rechtssache Viking dem vorlegenden Gericht eine striktedas französische Modell der Kollektivautonomie vor, wobei
Prüfung der Streikziele aufgegeben, während die Frage dessie darauf hinwies, dass es den Begriff der Kollektivautono
verhältnismäßigen Einsatzes der Arbeitskampfmittel dem mie in der französischen Nomenklatur nicht gäbe. Frank-
Vorlagegericht vollumfänglich überantwortet wurde, ohnereich kenne traditionell keine autonome Regulierung derlass diesem insowen nennenswerte Vorgaben gemacht wor Tarifverhandlungen zwischen den Sozialpartnern, was mas-
enseien. Damitübertrageder Gerichtshofden mitgnedstaat-sive Eingriffe des Staates in die Arbeitsbeziehungen impli
chen Gerichten die Verantwortung für die einzelfallbezo-ziere (ordre public social). Nach einem kurzen geschicht
ene Abwägung zwischen derNiederlassungstreiheit undlichen Abriss, der u.a. das Gesetz über die „conventions
em Streikrecht. Im Laval-Urteil sieht von Damwitz eine Be-collectives" vom 28. 3. 1919 und die Matignon-Gesetze von
tangung der Viking–Rechtsprechung. Zudem solle man die193o autgriff, wurde die aktuelle Verfassung näher beleuch
ntscheidungen Laval und Rüffert nicht überbewerten, Sietet. Art. 34 der französischen Verfassung fordere, dass das
eien damit zu erklären, dass der EnGH darauf beschränktGesetz die Grundsätze des Arbeits- und Gewerkschaftsrechts
seundincch zur Anwenduns za brngen wohmeegensowe der sozdhemherune betmm Ledench Anede

orundsatzfragen dem Gemeinschaftsgesetzgeber oblägen.Präambel erklare, dass jeder Arbeitnehmer sich unter Ver
Dieeigentliche Bedeutung der Rechtsprechung des EuGH inmitlung durch Delegierte an der kollektven Bestimmung
en Rechtssachen Schmidberger (NIW 2003, 3185), Omegader Arbeitsbedingungen beteiligen konne. Le Friant wandte
VwZ 2004, 1471), aber auch Viking liege letztlich darin,sich nun dem Gesetz vom 31. 1. 2007 zu, welches einen
en Weg für eine Begrenzung der Grundfreiheiten nach Maß-sozialen Dialog nach dem Vorbild der Art. 138 und 139 FC
abe grundrechtlicher Vorgaben freizumachen in das französische Arbeitsrecht implementiert habe, der im
m Folgenden wurde unter der Leitung von Prof. Dr Ottoersten Artikel des Code du travail eine exponierte Stellung
ngeregt diskutiert. Professor Dr Thomas Dieterich, Prä-einnehme. Danach seien die Sozialpartner vor jedem Geset
dent des Bundesarbeitsgerichts a. D., der an diesem Tag sei-zesentwurf aut dem Gebiet des Arbeitsrechts zur vorherigen
en eigenen 75. Geburtstag beging, kritisierte die Ausführun-Absprache beruten und könnten gegebenenfalls über diesen
en bezüglich der verwandten Begriffe VerhältnismäßigkeitGegenstand verhandeln. Die Referentin resümierte, dass die
ndprakusche Konkordanz welche dogmatsch nicht komVeranderung zwar eine neue Dynamk und Verschiebung der

wären. Von Danmwwitz verwies auf die umfangreicheKompetenzverteilung bewirkt hätte. Für eine wirkliche Kol



1194NZA 21/2009 duchbesprechunger

ektvautonomie müste jedoch die Verfassung geändent werNach einer Kaffeepause rundete Professor Dr Roben Reh
den, was bei der letzten Reform unterblieben sei. Am Endehahn (Universität Wien) den Vortragsteil mit einem rech
hres Vortrages berichtete Le Friant von der Diskussion, obvergleichenden Panorama ab. Das mit umfangreichen Ino
der Weg hin zu einer Kollektivautonomie in Frankreich weimatonen gefülhe Referat nahm neben der rechtichen aue
ter verfolgt werden sollte

Im Anschluss an die französische Konzeption schilderte
die rechtstatsächliche Lage in den Blick, Rebhabn sprach

Dr. Anne C. L. Davies (Universität Oxford, Brasenose Col
über die Verbreitung, Struktur und Bedeutung von Tarver

ege) das britische Modell der Kollektivautonomie. Traditio
trägen sowie deren Unterstützung durch den Staat. Er stellt

nell bestehe in England eine Situation, die man in den Wor
eine Typisierung der Arbeitsbeziehungen in Europa vor E

ten von Otto Kabn-Freund als „kollektives laissez-faire
könne zwischen dem nördlichen Korporatismus, der kon

bezeichnen könne. Dieser Begriff beschreibe ein System, wel
tinentalen Sozialpartnerschatt, der mediterranen Konflik

ches nur in geringem Maße rechtlich durchdrungen ist
orientierung, der pluralistischen Marktorientierung vor al

enn eine Gewerkschaft einen Arbeitgeber veranlassen wol
em im Vereinigten Königreich und dem (Post-)Transitions

e, sie für Kollektivverhandlungen (collective bargaining) an
typus der ehemals kommunistischen mittel- und osteuropäi

zuerkennen, sei ihre mächtigste Waffe der Streik. Gleichwoh
schen Staaten unterschieden werden. Darüber hinaus sprach
Rebbabn die unterschiedliche Einstellung zur Kollektv

existiere kein Streikrecht und Kollektivverträge seien wederautonomie (von der Unterdrückung bis zur Anerkennung
rechtlich bindend noch durchsetzbar. Das britische Recht
enne mittlerweile zwei Wege der Anerkennung, die freiwil

an und wies auf eine europaische Initiative hin, die darau

ige (voluntary recognition) und die staatliche (statutory re
abziele, einen einheitlichen Rechtsrahmen für staatenüber

cognition). Für erstere existiere kein rechtlicher Rahmen, sie
greitende Kollektivverträge (transnational agreements) z
schaffen.

uononneruikt Prekär sei dass einerschwichelndenIn der abschließenden, von Hans Paul Frey Haungeschan
wenchat edererene Abekenmng droh-was n deher de Iundearbengebenerandes Chemenerxin
eangemiervemchn vorgekommens Als Reknon suaender Vomtender des Fordeneems edene o

Aenemgwerih bem Comm Abm2n orche Bnt de 1O Imemnonabon
ommn CAongcahn worden desenVoron m pd KaeadkedeIngeob lannemanm
emwosmDanebdeuhaeundposmbevenden andt suan ceno we n Deunchandndmoghauch ene Anekemuns von Gowekschaknzcn wel ackan AGbnhaskonnoleumge
noh seken können bee ene drahnge Schherhamm komstanene n Oaenehund halennmagen Revor Aberkennung und sei eine echte Alternative zum Streik

eitsrecht ohnehin keine AGB-Kontrolle. Davies erklärte
Protessor Dr Stein Eujn (Universität Oslo) hatte nun diedass ein Kollektivvertrag in Großbritannien kein Vertrag im
Autgabe, das nordische Modell der Kollektivautonomie fürrechtlichen Sinne sei und daher schon aus diesem Grunde
die Länder Dänemark, Norwegen und Schweden vorzustel-keiner Kontrolle unterliege. Im Norden sei eine AGB-Kon
en. Bei vielen Unterschieden im Detail seien den skandinavi-trolle von Tarifverträgen prinzipiell denkbar, die Rechtspre
chen Staaten zunächst fest etablierte Arbeitsbeziehungen,chung habe dies jedoch abgelehnt, so Eujn. Am Ende der
tarke Organisationen mit großer Mitgliedschatt, umtas-Diskussion erkundigte sich Rebbabn über das Prinzip der
ende tarifliche Regelungen und ein entwickeltes System zurTarifeinheit im Betrieb. Nach Auskunt von Le Frian gäbe
einkommenspolitischen Zusammenarbeit gemeinsam. Wases in Frankreich dieses Prinzip, wobei Kollisionen über da
es im Norden nicht gäbe, sei ein Aquivalent zum BetriebsratMajoritätsprinzip gelöst würden. Eujn berichtete, dass es in
ozw. zur Betriebsvereinbarung. Stattdessen würden Tarifver-den skandinavischen Staaten schon lange ein Nebeneinander
handlungen mehrstufig abgeschlossen. Im Unterschied zumvon Tarifverträgen existiere. Davies wies daraut hin, das
deutschen Recht spiele ferner die Diskussion um die Tarifeine gesetzliche Anerkennung weitere Gewerkschatten sper
ähigkeit von Gewerkschaften keine Rolle. Tariffähig seiren würde, auch wenn diese einen höheren Organisations
jeder Zusammenschluss von mindestens zwei Personen. Ta-grad vorweisen könnten
rifverträge bedürften außerdem keiner Schriftform und bän
den grundsätzlich nur die Mitglieder der Tarifparteien (un
mittelbar und zwingend). Es existiere keine Allgemeinver

Am Schluss der Veranstaltung ließ es sich der Jubilar Pro

bindlicherklärung. Außerdem existiere positivrechtlich kein
tessor Dr. Dres. b.c. Franz Gamillscheg nicht nehmen, ei
nige bewegende Worte an das Auditorium zu richten. in

Günstigkeitsprinzip – d. h. Tarifverträge seien zweiseitig bin denen er die lange Zeit am Institut für Arbeitsrechtin Gör
dend. Im Arbeitskampfrecht bestünden Unterschiede zwi tingen Revue passieren ließ und den Teilnehmern mit auf den
schen den Staaten. Am Schluss setzte sich der Referent kri Weg gab: „Es soll alles so bleiben, wie es ist“. So endete das
tisch mit den europäischen Einflüssen durch Viking und Siebte Göttinger Forum zum Arbeitsrecht mit stehenden
Laval auseinander, deren Folgen noch nicht abzusehen seien

Ovationen.

Buchbesprechungen

Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst. Mit TVöD und TVL.aller wesentlichen Fragen des kollektiven und Individualarbeits
Von Bernd Miller und Francisca Preis. 7. völlig überarb.rechts mit Bezug zum öffentlichen Dienst. Fragen des privaten
Auflage München, Vahlen 2009. XVII, 368 S, kartArbeitstechts werden nur insoweit behndeasenwnedeu
Euro 39,–. ISBN: 978-3-8006-3633-4. tung für den öffentlichen Dienst zukommt. Das Personalvertre

tungsrecht wird am Beispiel des Bundespersonalvertretungs
Das Lehrouch Arbeitsrecht im otfentlichen Dienst wird in dergesetzes dargestellt, dort wie–auch an anderen olenunter
. AufagevonProt. Dr BerndMüllerundDr Franciscastützt durch Schaubilder, anhand derersichdieSmmenleich
andshuter geb. Preis bearbeitet. Es enthält eine Darstellungter ertassen lassen. Abgerundet wird die Darstellung durcheme


